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Wichtige Information für unsere Kunden 
 
Seit dem 01.04.2008 dürfen die Zulassungsbehörden nur noch die 
neuen Versicherungsbestätigungen nach Anlage 11 der Fahrzeug-
ZulassungsVerordnung (FZV) akzeptieren. Bis zum 31.12.2008 ist 
für Zulassungen die Versicherungsbestätigung in Papierform mit 
eingetragener VersicherungsbestätigungsNr. vorzulegen.  
Bei Versicherungswechseln gilt ab dem 01.09.2008, dass vom 
Versicherer auf elektronischem Wege die Änderung der Zulas-
sungsbehörde übermittelt wird. 

 

 
 
Haben Sie Zweifel an der Gültigkeit Ihrer Deckungskarte, können 
Sie sich bei dem Zentralruf der Autoversicherer (0180-25026) in-
formieren. 
 
Ihr Bürgerbüro 


